
 
 

Informationen zur neuen Subventionsverordnung für 
Spielgruppen (Update 3 von 5) 
 
Liebe Spielgruppenleitende in der Stadt Schaffhausen 
 
Die Stadt Schaffhausen plant die Einführung einer neuen Subventionsverordnung für Spielgruppen. 
Darüber haben wir Sie in vergangenen Schreiben bereits informiert. In den kommenden Monaten 
erhalten Sie von uns regelmässige Updates zur Planung und Umsetzung: 
 

Informationen Datum Inhalte 

Update 1 Juli 2024 Information zum aktuellen politischen Stand und den Neuerungen 

Update 2 Oktober 2024 Start Vorbereitungsaufgaben und Spielgruppenbesuche 

Update 3 Januar 2025 Konkrete Informationen zur Administration 

Update 4 April 2025 Leistungsvereinbarungen für das Spielgruppenjahr 2025/26 

Update 5 August 2025 Start neue Verordnung für Spielgruppen und Zertifizierungsprozess 

 
Politischer Stand 

Die neue Subventionsverordnung für Spielgruppen tritt definitiv per 1. Au-
gust 2025 in Kraft. Darüber haben wir Sie an der Spielgruppen-Infoveran-
staltung am 15.1.2025 informiert. Wir bedanken uns für das zahlreiche Er-
scheinen und die angeregten Diskussionen. Zwei wesentliche Änderungen 
stehen bevor: Es wird eine Pro-Kopf-Finanzierung eingeführt und für Kin-
der mit Sprachförderempfehlung gibt es zusätzliche Betriebsbeiträge. Zu-
dem wurden die Qualitätsmerkmale des SSLV in die Verordnung aufgenom-
men. Spielgruppen, die von der Stadt subventioniert werden möchten, sol-
len gewisse Qualitätsstandards erfüllen und dafür mit dem Qualitätslabel 
SSLV ausgezeichnet werden. Im Anhang dieser E-Mail sowie auf unserer 
Website finden Sie die PowerPoint Präsentation der Veranstaltung. In Kürze 
werden auch die Subventionsverordnung sowie das Reglement für Spiel-
gruppen aufgeschaltet werden.  
 

Bitte um 
Kenntnisnahme: 
PPT-Präsentation 
Subventionsverordnung 
Reglement 
 

Vorbereitung 

Spielgruppen, die interessiert sind an einer Mitwirkung unter den neuen ge-
setzlichen Grundlagen, erhalten vorerst eine Leistungsvereinbarung ab 
1.8.2025 bis 31.12.2028. Während dieser Periode haben die Spielgruppen 
für den Zertifizierungsprozess Zeit. Um Sie organisatorisch, administrativ  
und fachlich bestmöglich zu unterstützen, bietet die Fachstelle Frühe Kind-
heit diverse Mustervorlagen an und berät die einzelnen Spielgruppenleiten-
den individuell (darunter Budgetberatung). Um die genauen Subventionsbei-
träge zu berechnen, erfolgt zwei Mal im Jahr (Stichtage 15.3. und 15.9.) die 
Deklaration der betreuten Kinder. Die erste Deklaration findet folglich per 
15.9.2025 statt. 
 

 
Sie haben Fragen oder 
Anmerkungen? Ihr 
Feedback ist wertvoll. 
 

 

Wie weiter? 

Im April kontaktieren wir Sie per E-Mail und fragen nach Ihrer definitiven 
Mitwirkung. Bei positivem Bescheid stellen wir für Sie noch vor den 
Sommerferien die neue Leistungsvereinbarung aus, gültig ab 1.8.2025. Die 
Zertifizierung mit dem Q-Label SSLV muss bis spätestens zum 31.7.2028 
erfolgen. Sie haben folglich drei Jahre lang Zeit für die Erstellung der 
geforderten Dokumente sowie die Erfüllung der Qualitätsmerkmale. 
Während der dreijährigen Übergangsfrist gewähren wir Ihnen die 
Subventionsbeiträge auch ohne Zertifikatsnachweis. Zur Deklaration der 

 
Bitte um 
Kenntnisnahme 
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Kinder senden wir Ihnen nach den Sommerferien ein Formular zu, auf dem 
die aktuell betreuten Kinder aufzulisten sind. 
 
Unser nächstes Update (Update 4 von 5) erfolgt im April 2025. Sie erhalten 
dann weitere Informationen zu den Musterdokumenten und Formularen. Bis 
dahin beraten wir Sie gerne zur Budgetierung und stehen für Fragen zur 
Verfügung. Gerne treffen wir Sie zu einem persönlichen Gespräch, 
entweder bei Ihnen in der Spielgruppe oder bei uns auf der Fachstelle. 
 
Ihre durchwegs sehr positiven Rückmeldungen zur vergangenen Info-
Veranstaltung haben uns zudem veranlasst, zukünftig ein jährliches 
Spielgruppentreffen zu organisieren. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass 
Sie Ihre wertvollen Erfahrungen teilen und sich weiter vernetzen können. 
Zudem erhalten Sie dadurch die Möglichkeit, konkrete Anliegen und Ideen 
direkt an die Verantwortlichen der Fachstelle Frühe Kindheit zu richten. 
 
Wichtige Dokumente finden Sie auf unserer Website unter dem Menupunkt 
Fachpersonen: fk-stsh.ch  

 
 

Ihr Kontakt für Fragen und Rückmeldungen 
Fachstelle Frühe Kindheit Stadt Schaffhausen 
Tel. +41 52 632 53 51 
fruehe.kindheit@stsh.ch 
www.fk-stsh.ch 
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